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Darf ich für meinen 
PKW Vorsteuer  

abziehen?

Nein, außer Sie kaufen einen  
sogenannten Fiskal-LKW.

Mehr dazu auf Seite 2 

Seit 1. Juli sind die Neuregelungen für die neue „kleine“ GmbH 
in kraft. Das Mindeststammkapital wurde von € 35.000,00 
auf € 10.000,00 gesenkt. bereits bestehende Gesellschaften 
haben nun auch die Möglichkeit, ihr Stammkapital durch eine 
kapitalherabsetzung abzusenken. 

Steuerfrei an die Gesellschafter auszahlen?

Wenn die nötigen Voraussetzungen erfüllt werden, können 
das Stammkapital gesenkt und die gesamten € 25.000,00 an 
die Gesellschafter ausbezahlt werden. Diese ordentliche kapi-
talherabsetzung stellt grundsätzlich eine steuerneutrale ein-
lagenrückzahlung dar und ist daher nicht kapitalertragsteu-
erpflichtig. Würde diese Summe im Wege einer Ausschüttung 
an die Gesellschafter ausgezahlt werden, müssten dafür 25 %  
(€ 6.250,00) kapitalertragsteuer bezahlt werden. 

Dabei müssen Sie allerdings beachten, dass eine kapitalher-
absetzung nur möglich ist, wenn das genaue Verfahren ein-
gehalten wird. Unter anderem erfordert es: 
 • eine beschlussfassung in der Generalversammlung 

 • eine Änderung des Gesellschaftsvertrags 
 • die Durchführung eines Aufgebotsverfahrens 
 • die einhaltung der dreimonatigen Sperrfrist
 • eine eintragung ins Firmenbuch

Dies verursacht kosten (Notarkosten, kosten für Änderung 
beim Firmenbuch) und ist mit einigem Aufwand verbunden. 

Vereinfachte Kapitalherabsetzung

bei der vereinfachten kapitalherabsetzung wird mit dem frei-
werdenden kapital ein sonst drohender bilanzverlust ausge-
glichen. Die regelungen zum kapitalherabsetzungsverfah-
ren sind in diesem Fall vereinfacht. es handelt sich allerdings 
um einen rein buchungstechnischen Vorgang – kapital an die 
Gesellschafter wird nicht ausgeschüttet.

Beratung

Vereinbaren Sie einen termin mit uns. Wir beraten Sie gerne 
über die Vor- und Nachteile und die Vorgangsweise. 

Stammkapital senken: Ja oder nein?

Die steuerfreie Auszahlung ist verbunden mit kosten und einem erheblichen Aufwand.
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Wer iSt eiN Neuer  
SeLBStäNDiGer?
Das sind Personen, die einkünfte 
aus selbständiger Arbeit oder aus 
einem Gewerbebetrieb erzielen und 
für diese tätigkeit keine Gewerbe-
berechtigung benötigen. 
Beispiele: Psychotherapeuten, Auto-
ren, Vortragende 

Zählen Sie zu den neuen Selbständi-
gen? Dann überprüfen Sie rechtzei-
tig Ihr Jahreseinkommen. Übersteigt 
es die nachstehenden Grenzen?
 • € 4.641,60 jährliche einkünfte 
(wenn Sie im selben Jahr auch 
noch andere einkünfte oder Leis-
tungen aus der Sozialversicherung 
bezogen haben)

 • € 6.453,36 jährliche einkünfte 
(wenn Sie im selben Jahr keine 
anderen einkünfte erhalten 
haben)

In diesem Fall ist zu empfehlen, dass 
Sie noch bis ende Dezember 2013 
eine Überschreitungserklärung bei 
der SVA (Sozialversicherung der 
gewerblichen Wirtschaft) abgeben.  
Mit der Abgabe dieser erklärung 
lösen Sie die Pflichtversicherung in 
der Sozialversicherung aus.

StraFzuSchLaG VoN 9,3 %
Die Sozialversicherung überprüft die 
Höhe Ihrer einkünfte anhand des ein-
kommensteuerbescheides im Nach-
hinein. Sie liegen über den Gren-
zen und haben keine Überschrei-
tungserklärung abgegeben? Dann 
müssen Sie die beiträge nachzah-
len und zusätzlich für die Pensions- 
und die krankenversicherung einen 
Strafzuschlag von 9,3 % der nachzu-
zahlenden beiträge entrichten.

einzelunternehmer mit Gewerbe-
berechtigung können sich rückwir-
kend von der kranken- und Pen-
sionsversicherung befreien lassen. 
bei Ärzten ist nur eine befreiung von 
der Pensionsversicherung möglich.

Für das Jahr 2013 muss der Antrag 
bis spätestens 31.12.2013 bei der 
SVA eingelangt sein. Für die be- 
freiung müssen bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein.

Darf ich für meinen PKW Vorsteuer 
abziehen?

bei Personenkraftwagen, kombis und 
Motorrädern darf von den kosten keine 
Vorsteuer abgezogen werden. 

Dies gilt sowohl
 • für den kauf als auch 
 • für alle anderen kosten, die im Zusam-
menhang mit der Lieferung, Miete 
und Instandhaltung anfallen.

Davon ausgenommen sind Fahrschul-
kraftfahrzeuge, Vorführkraftfahrzeuge, 
ausschließlich zur gewerblichen Wei-
terveräußerung bestimmte kraftfahr-
zeuge und jene die mindestens zu 80 % 
der gewerblichen Personenbeförderung 
oder gewerblichen Vermietung dienen.

Wenn Sie als Unternehmer die Anschaf-
fung eines kraftfahrzeugs überlegen, 
gibt es die Möglichkeit, einen sogenann-
ten Fiskal-LkW zu erstehen. Dieser ist 
zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Was ist ein Fiskal-LKW?

Als Fiskal-LkW gelten kastenwagen, 
kleinlastkraftwagen, kleinbusse und 
Pritschenwagen. eine Liste, in der alle 
Fiskal-LkWs verzeichnet sind, ist auf 
der Homepage des bundesministerium 
für Finanzen (bMF) zu finden. 

Wird ein Fiskal-LkW nach dem kauf 
umgebaut, kann das zum Verlust der 
steuerlichen Vorteile führen. 

Welche Vorteile bringt ein Fiskal-LKW?

einerseits ist beim Fiskal-LkW ein Vor-
steuerabzug möglich, andererseits hat 
er auch aus ertragsteuerlicher Sicht 
einige Vorteile.

bei einem PkW ist steuerrechtlich eine 
Abschreibungsdauer von zwingend acht 
Jahren vorgesehen. Wird ein Fiskal-LkW 
angeschafft, ist allerdings eine Abschrei-
bungsdauer auf fünf Jahre erlaubt. es 
kann daher pro Jahr ein höherer Abschrei-
bungsbetrag angesetzt werden.

ein weiterer Vorteil ist, dass auch die 
Angemessenheitsprüfung entfällt. Des-
halb können auch jene Anschaffungs-
kosten, die höher als € 40.000,00 sind, 
steuerlich berücksichtigt werden. 

Beispiel: Für einen PKW mit einem An-
schaffungswert von € 50.000,00 darf die 
Abschreibung nur von € 40.000,00 mit 
einer Nutzungsdauer von acht Jahren 
berechnet werden (Afa: € 5.000,00 jähr-
lich). Wird ein Fiskal-LKW angeschafft, 
kann eine Abschreibung von € 50.000,00 
mit einer Nutzungsdauer von fünf Jah-
ren berechnet werden (Afa: € 10.000,00 
jährlich). 

Daneben zählt der Fiskal-LkW auch 
zu den begünstigten Wirtschaftsgü-
tern, die für den investitionsbedingten 
Gewinnfreibetrag maßgeblich sind. 
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SoziaLVerSicheruNG
NeUe SeLbStÄNDIGe: 
StrAFZUScHLAG VerMeIDeN

kLeINStUNterNeHMer-
beFreIUNG beANtrAGeN

Der kauf eines Fiskal-LkWs statt einem „normalen“ PkW ist aus steuer-
licher Sicht von Vorteil.
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besitzen Sie Immobilien, die Sie vermie-
ten? Dann sind diese einnahmen dem 
Finanzamt gegenüber zu erklären. 

bei der einkunftsermittlung können Auf-
wendungen und Ausgaben abgezogen 
werden, die im Zusammenhang mit der 
Vermietung oder der Verpachtung ste-
hen, wie z.b. Absetzung für Abnutzung 
(Afa), betriebskosten, Zinsen für die 
Finanzierung des Gebäudes.

Was ist die Liebhaberei?

entsteht bei der berechnung der ein-
künfte ein Werbungskostenüberschuss, 
ist dieser grundsätzlich mit anderen ein-
künften ausgleichsfähig. Wird allerdings 
in einem absehbaren Zeitraum kein 
positiver Gesamterfolg erzielt, so fällt 
die Vermietung unter den begriff der 
Liebhaberei und alle steuerlichen Vor-
teile entfallen (insbesondere auch der 
Vorsteuerabzug).

Was ist ein „absehbarer“ zeitraum?
bei Vermietungen von
 • eigenheimen, 
 • eigentumswohnungen und 
 • Mietwohngrundstücken mit qualifi-
zierten Nutzungsrechten

sind das 20 Jahre ab beginn der ent-
geltlichen Überlassung bzw. höchstens  
23 Jahre ab erstmaligem Anfallen von 
Aufwendungen. Dies gilt für die „kleine“ 
Vermietung (Vermietung von maximal 
zwei Wohnungen in einem Mietshaus).

bei der „großen“ Vermietung ist man 
umsatzsteuerlich stets Unternehmer 

(der Vorsteuerabzug steht zu). ein po-
sitiver Gesamterfolg muss hier nach  
25 Jahren (maximal 28 Jahren) erwar-
tet werden. 

bestehen Zweifel, ob die einkunfts-
quelle zukünftig einen einkünfteüber-
schuss abwerfen wird, muss eine Prog-
noserechnung erstellt werden.

Prognose-rechnung

In einer Prognose-rechnung ist von 
marktkonformen Mieteinnahmen mit 
Indexanpassungen auszugehen. In ei-
ner entscheidung vom oktober 2012 
hat sich der Verwaltungsgerichtshofs 
(VwGH) dazu geäußert, wie Instand-
haltungen, reparaturen und ein Miet-
ausfallswagnis in die berechnung mit-
einzubeziehen sind.

erhaltungsaufwand
bei Gebäuden fallen erhaltungsaufwen-

dungen an. Deshalb sind sie in einer Pro-
gnose-rechnung jedenfalls zu berück-
sichtigen. Die Höhe ist abhängig vom 
Alter des Gebäudes. bei Neubauten ist in 
den Anfangsjahren ein geringer betrag 
anzusetzen. erst nach 15 bis 20 Jahren 
ist bei diesen Gebäuden wieder an große 
reparaturen zu denken (somit erst 
gegen ende des Prognosezeitraumes). 
Im konkreten Fall sah der VwGH einen 
Ansatz von 0,2 % der Anschaffungskos-
ten als ausreichend an. 
Für zukünftige reparaturen muss keine 
rücklage berücksichtigt werden. Wird 
jedoch Geld dafür angespart, ist dies 
nicht in der Prognose-rechnung zu be-
rücksichtigen. 

Mietausfallswagnis
Die zukünftigen Mieteinnahmen sind 
um ein Mietausfallswagnis zu kürzen. 
Für den VwGH sind bei vermieteten 
objekten 3 bis 5 % des Jahresrohertrags 
angemessen. 

Was muss eine Prognose-rechnung beinhalten?

Welche Mindestangaben auf einer Web-
site enthalten sein müssen, ist gesetz-
lich genau geregelt. Selbst einzelunter-
nehmen, die nicht im Firmenbuch ein-
getragen sind, müssen auf ihrer Web-
site Mindestangaben machen, auch 
wenn Sie keinen Webshop betreiben. 

Neben dem vollständigen Namen, der 
vollen geografischen Anschrift bzw. 
dem Standort der Gewerbeberechti-
gung und der UID-Nummer sind Daten 
anzugeben, mittels deren besucher 

der Website rasch und unmittelbar mit 
dem Unternehmen kontakt aufnehmen 
können (z.b. telefon, Fax, e-Mail).
 
Weitere verpflichtende Angaben sind:
 • Mitgliedschaften in organisationen, 
wie Wirtschaftskammern, berufsver-
bänden oder ähnlichen freiwilligen 
einrichtungen

 • ein Hinweis auf den Zugang zu den 
gewerbe- oder berufsrechtlichen 
Vorschriften, wie z.b. Gewo, Makler-
gesetz

 • die zuständige Aufsichtsbehörde, 
wenn die tätigkeit des Unterneh-
mens einer behördlichen Aufsicht 
unterliegt (z.b. bankenaufsicht, Ver-
sicherungsaufsicht usw.)

Weiters wird empfohlen, auch die zu-
ständige Gewerbebehörde anzugeben 
(z.b. bezirkshauptmannschaft oder 
Magistrat) und die berufsbezeichnung 
samt Verleihungsstaat (wenn vorhan-
den, z.b. Meisterbetrieb, Meisterprü-
fung abgelegt in Österreich).
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WeLche aNGaBeN MüSSeN eiNzeLuNterNehMer auF ihrer 
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ren berechnet werden (Afa: € 10.000,00 
jährlich). 

Daneben zählt der Fiskal-LkW auch 
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tragen Sie sich mit dem Gedanken, Ihr Unternehmen (Ihren 
betrieb) in der nächsten Zeit zu verkaufen? Dann sollten Sie 
sich vorher beraten lassen, was dabei auf Sie zukommen wird. 
In diesem Artikel informieren wir Sie über die Steuerbegüns-
tigungen, die das einkommensteuergesetz für solche Ver- 
äußerungsgewinne von einzelunternehmen und Personenge-
sellschaften vorsieht. Für den Verkauf von Anteilen an kapital-
gesellschaften (z.b. GmbH) oder das den kapitalgesellschaf-
ten gehörende Vermögen (betrieb, teilbetrieb, etc.) gelten 
diese regelungen nicht.

Freibetrag 

ein Freibetrag in Höhe von € 7.300,00 ist bei einem Verkauf 
möglich. Dieser ist dann interessant, wenn der Veräußerungs-
gewinn diesen betrag nicht wesentlich übersteigt. 

Verteilung auf drei Jahre

eine andere Möglichkeit ist die Verteilung des Veräußerungs-
gewinns auf drei Jahre. Im Jahr des Verkaufs wird bereits 
das erste Drittel angesetzt. Daneben stehen kein Freibetrag 
und auch kein begünstigter Steuersatz zur Verfügung. Seit 
der betriebseröffnung oder seit dem letzten, entgeltlichen 
erwerbsvorgang müssen bereits sieben Jahre vergangen sein.

halber Durchschnittsteuer-Satz

Haben Sie bereits das 60. Lebensjahr vollendet und stellen 
Sie Ihre erwerbstätigkeit ein, so kann der Gewinn auch mit 
dem halben, auf das gesamte Jahreseinkommen entfallenden 
Durchschnittsteuersatz besteuert werden. Diese begünsti-
gung ist auch anzuwenden, wenn der betrieb verkauft wird, 
weil der besitzer gestorben oder erwerbsunfähig ist. 

Seit der betriebseröffnung oder dem letzten entgeltlichen 
erwerbsvorgang müssen auch in diesem Fall sieben Jahre ver-
gangen sein. Der Freibetrag steht neben dieser begünstigten 
besteuerung nicht zu.

Möchten Sie dem neuen besitzer nach dem Verkauf noch 
in einer beratenden Funktion zur Verfügung stehen? Dann 
beachten Sie bitte folgende Grenzen: 

 • der Gesamtumsatz aus den ausgeübten tätigkeiten darf  
€ 22.000,00 nicht übersteigen und

 • die gesamten einkünfte aus den ausgeübten tätigkeiten dür-
fen € 730,00 im kalenderjahr nicht übersteigen. 

Anderenfalls gilt die erwerbstätigkeit als nicht beendet, und 
die Steuerbegünstigung kommt nicht mehr in betracht. 

Besteuerung des 
unternehmensverkaufs

Stand: 10.09.2013

Die beziehung zum kunden endet nicht mit der Unterschrift 
am kaufvertrag, sondern sie sollte zu diesem Zeitpunkt 
erst so richtig beginnen. Der After-Sales-Service umfasst 
alle Marketing-Aktivitäten, mit denen Sie Ihre kunden nach 
einem erfolgreichen Geschäftsabschluss an Ihr Produkt, 
Ihre Marke bzw. an Ihr Unternehmen binden. Die kunden 
werden somit in ihrer kaufentscheidung bestärkt und dazu 
angeregt, zusätzliche Angebote zu kaufen.

PraxiStiPPS Für DeN aFter-SaLeS-SerVice
bleiben Sie mit Ihren kunden nach dem Verkauf in kontakt. 
Fragen Sie sie nach ihrer Meinung, wie zufrieden sie mit 
dem Produkt und der betreuung waren. Diese bewertun-
gen könnten Sie dann z.b. auf Ihrer Website veröffentlichen 
(wenn die kunden damit einverstanden sind). 

erinnern Sie Ihre kunden regelmäßig zu positiven Anläs-
sen an Ihr Unternehmen (z.b. zum Geburtstag, Weihnach-
ten, aber auch bei Aktionen oder neuen Innovationen Ihres 
Unternehmens). Wenn Sie Ihren kunden schreiben, spre-
chen Sie sie immer direkt mit ihren Namen an.

Zeigen Sie Ihren kunden, wie gut Sie sie kennen und emp-
fehlen Sie ihnen Upgrades zum gekauften Produkt oder 
ähnliche Produkte, die auch interessant sein könnten z.b. 
Servicepakete oder Schulungen rund um Ihre Produkte. 
Wenn Sie ein Produkt verkaufen, das die kunden verbrau-
chen, dann erinnern Sie sie rechtzeitig daran, es aufzufüllen 
oder ein neues zu kaufen. 

Was haben Ihre kunden davon, wenn sie wieder bei Ihnen 
kaufen? Zusätzliche Anreize sind z.b. Aktionen für kunden, 
kundenkarten, treuepunkte.

BetrieBSWirtSchaFt
WAS koMMt NAcH DeM VerkAUF? 
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Monat Jahres-
inflation %

VPi 2010 
(2010=100)

VPi 2005
(2005=100)

August 2013 1,8 107,7 117,9

Juli 2013 2,0 107,6 117,8

Juni 2013 2,2 108,1 118,4

VerBraucherPreiSiNDizeS

Fälligkeitsdatum 15. oktober 2013

USt, NoVA, WerbeAbg.  für august

L, Db, DZ, Gkk, kommSt für September
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